
Allgemeine Versicherungs-AG

Zusatzdeckung für mittelständische Handels-, Handwerks- und
Gewerbebetriebe - Mittelstands-Police - (AH528_0_012008)

A. Betriebsbeschreibung
Versichert ist ein Handels-, Handwerks- oder Gewerbebetrieb wie er im
Antrag bzw. Angebot beschrieben ist.

B. Umfang des Versicherungsschutzes
1. Vertragsgrundlage

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers aus allen sich aus der Betriebsbeschreibung in
Abschnitt A. ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tä-
tigkeiten.

Vertragsgrundlage sind:

- der Antrag,

- die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB),

- die in den AHB integrierten Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen für die Haftpflichtversicherung B., C., E. und F. sowie

- die folgenden Vereinbarungen mit den dort genannten Bedingungen.

2. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche gesetzliche
Haftpflicht

2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebes oder eines Teiles desselben angestellt hat sowie der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz) und des Sicher-
heitsbeauftragten (gemäß SGB VII), in dieser Eigenschaft;

2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen für
Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verur-
sachen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen
derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.3 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen -
ehemaligen - gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der
sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Ver-
sicherungsnehmer.

3. Kumulklausel

Beruhen Versicherungsfälle

- auf derselben Ursache oder

- aus gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

dann gilt folgendes:

Besteht Versicherungsschutz sowohl im Rahmen der Betriebs-, der Um-
welt-Haftpflicht-Basisversicherung, der Umwelt-Haftpflichtversicherung,
der Umweltschadens-Basisversicherung und der Umwelt-Schadensversi-
cherung, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus allen
Verträgen/Vertragsteilen bei unterschiedlich hohen Versicherungssum-
men begrenzt auf die höchste Versicherungssumme, bei gleich hohen
Versicherungssummen auf die Höhe einer Versicherungssumme.

Für die Feststellung der höchsten Versicherungssumme ist der Zeitpunkt
maßgebend, in dem der Versicherungsfall in der Betriebs-Haftpflichtver-
sicherung eingetreten ist.

C. Zusätzlich versicherte Risiken
Im Rahmen dieses Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus allen betriebs- oder branchenüblichen Nebenrisi-
ken mitversichert, insbesondere:

1. Ansprüche aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Überlassung
von Grundstücken oder Teilen des Betriebsgrundstücks/Bauherrenhaft-
pflicht.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer, Nutznießer von Grund-
stücken - nicht jedoch von Luftlandeplätzen - sowie aus Vermietung,
Verpachtung oder sonstiger Überlassung von bebauten und unbebauten

Grundstücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten an Dritte. Versichert sind
jeweils Schäden in Höhe der vereinbarten Versicherungssummen infolge
Verstoßes gegen die Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben
genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Be-
leuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen etc.)
gleichgültig, ob diese Pflichten vertraglich übernommen wurden oder
nicht.

Dieser Einschluss gilt auch in Bezug auf den privaten vermieteten Haus-
und Grundbesitz der Firmeninhaber und ihrer Ehegatten sowie Ge-
schäftsführer. Übersteigt die jährliche Mieteinnahme den Betrag von
50.000,00 EUR, so ist für den Mehrbetrag, der am Ende des Versiche-
rungsjahres zu melden ist, ein noch zu vereinbarender Beitrag zu ent-
richten.

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räum-
lichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr oder Unternehmer
von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten). Übersteigen die während eines Versicherungsjahres aufge-
wendeten Baukosten 1.000.000,00 EUR so ist für den Mehrbetrag, der am
Ende des Versicherungsjahres zu melden ist, ein noch zu vereinbarender
Beitrag zu entrichten.

2. Hausanlieferung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht anlässlich der Hausanliefe-
rung beim Kunden.

Kein Versicherungsschutz besteht für Tätigkeiten, die über das Anliefern
der Waren hinausgehen, (z. B. - wenn auch gelegentlich - Installation,
Reparatur, Einbau, Montage).

3. Handzettelverteilung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verteilen von Hand-
zetteln durch eigenes Personal oder durch ausdrücklich Beauftragte (z.
B. Hausfrauen, Schüler, Rentner).

4. Partyservice

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betreiben eines
Partyservice.

5. Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Aus-
stellungen, Messen und Märkten im In- und Ausland.

6. aus dem behördlich erlaubten Besitz und Gebrauch von Schusswaffen
und Munition und deren Überlassung an bestimmte, mit dem Schutz von
Personal und Sachen des Betriebes beauftragten Personen, sofern sie im
Besitz eines Waffenscheines sind. Mitversichert ist die persönliche ge-
setzliche Haftpflicht der Waffenträger in Ausübung dienstlicher Verrich-
tungen.

Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken
oder zu strafbaren Handlungen. Hierunter fällt jedoch nicht die fahrläs-
sige Überschreitung der Notwehr.

7. aus Reklameeinrichtungen (Transparente, Reklametafeln, Leuchtröh-
ren usw.).

8. aus Betriebsbesichtigungen und -begehungen durch fremde Personen
und Personengruppen.

9. Halten und Gebrauch von nichtzulassungs- und nichtversicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeugen

Eingeschlossen ist - abweichend von B. III. der in den AHB integrierten
Besonderen Bedingungen - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten und
Gebrauch von nichtzulassungs- und nichtversicherungspflichtigen

9.1 Kraftfahrzeugen aller Art, Elektrokarren mit Anhängern, auch Hub-
staplern, Gabelstaplern und ähnlichen Fahrzeugen, die auf nicht öffent-
lichen Wegen und Plätzen ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-
keit verkehren;

9.2 Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km Stundenhöchstgeschwindig-
keit;

9.3 selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km Stun-
denhöchstgeschwindigkeit.

Zu 9.1, 9.2 und 9.3:

Mitversichert ist auch das gelegentliche Befahren öffentlicher Wege und
Plätze mit nicht zugelassenen Fahrzeugen, wenn dem kein behördliches
Verbot entgegensteht.

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und Ziff.
4.3 (1) AHB.
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Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden.
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

9.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der gelegentlichen Überlassung der laut Ziff. 9. versicherten
Fahrzeuge etc. an betriebsfremde Personen.

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die
Fahrzeuge etc. überlassen worden sind.

9.5 Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden
durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-Haft-
pflichtversicherung (Umwelt-Haftpflicht-Basisversicherung) die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Umweltschäden durch
die gem. Ziff. 9. versicherten Fahrzeuge. Ziff. 6.14 der Umwelt-Haft-
pflicht-Basisversicherung gilt insoweit nicht.

D. Erweiterungen des Versicherungsschutzes gegen-
über den AHB
1. Vermögensschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden
im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht wegen materieller und
immaterieller Schäden aus Verstößen gegen das Gesetz zum Schutz vor
Missbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bun-
desdatenschutzgesetz-BDSG-).

Die Versicherungssumme für Vermögensschäden und für Vermögens-
schäden bei Verletzung des Datenschutzgesetzes beträgt 100.000,00 EUR
und ist auf das Doppelte im Versicherungsjahr begrenzt.

Im übrigen gelten die in den AHB integrierten Besonderen Bedingungen
und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung F..

2. Nutzung von Internet-Technologien

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels
Datenträgern. Es gilt Abschnitt B, Ziff. VI. der in den AHB integrierten
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflicht-
versicherung (AH 502).

3. Belegschafts- und Besucherhabe

Eingeschlossen ist - in Ergänzung der Ziffer 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen
von Sachen (einschl. Kraftfahrzeuge und Fahrräder mit Zubehör) der
Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden. Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (ein-
schl. Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkunden,
Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

4. Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die vereinbarten Versicherungs-
summen auch für die Vorsorgeversicherung.

5. Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom Versiche-
rungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, Lea-
singgeber) in dieser Eigenschaft.

6. Auslandsschäden

6.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle

6.1.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen, Kongressen, Messen und Märkten;

6.1.2 durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der
Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen;

6.1.3 durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins Ausland ge-
liefert hat, hat liefern lassen oder die dorthin gelangt sind;

6.1.4 aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch In-
spektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland oder
Ausland - ausgenommen die Länder USA/US-Territorien oder Kanada -.

Zu 6.1.2 und 6.1.3
Für Versicherungsfälle in USA/US-Territorien oder Kanada durch Er-
zeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den Versiche-
rungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine Liefe-
rung in die USA/US-Territorien oder nach Kanada bestimmt waren, be-
steht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung.

(Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im
Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsnie-
derlassungen, Läger u. dgl.).

6.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche

6.2.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer und die unter Abschnitt B Ziff. 2.1 genannten Personen
aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des
Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB).

6.2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

6.2.3 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

6.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von
Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.4 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in
USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt:

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 10 %,
mindestens 5.000,00 EUR, höchstens 25.000,00 EUR. Kosten gelten als
Schadenersatzleistungen.

6.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

7. Abwasserschäden

Abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB sind Haftpflichtansprüche aus Sach-
schäden eingeschlossen, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Lei-
stungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten
durch Abwässer entstehen.

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Sachschaden- bzw. der
Pauschalversicherungssumme 100.000,00 EUR für alle Versicherungsfäl-
le eines Versicherungsjahres.

8. Mietsachschäden anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-
sen an gemieteten Räumen in Gebäuden und deren Ausstattung entstehen
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden
Rückgriffsansprüche.

9. Mietsachschäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Ab-
wasser

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten (nicht
geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtung,
Produktionsanlagen und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und - insoweit
abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - durch Abwasser.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Sachschaden- bzw. Pau-
schalversicherungssumme je Versicherungsfall 100.000,00 EUR, begrenzt
auf 200.000,00 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten
Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat;
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- von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten
Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind und unter einer
einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden
Rückgriffsansprüche.

10. sonstige Mietsachschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden an gemieteten oder gepachteten (nicht gelea-
sten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Pro-
duktionsanlagen und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn sie auf andere Ursachen als Brand, Explosion, Leitungs-
wasser oder Abwasser zurückzuführen sind.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Sachschaden- bzw. Pau-
schalversicherungssumme je Versicherungsfall 50.000,00 EUR, begrenzt
auf 100.000,00 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res.

Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 250,00
EUR.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten
Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat;

- von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten
Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind und unter einer
einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen;

- wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;

- wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-
bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann.

Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden
Rückgriffsansprüche.

11. Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Abhandenkommen von
Schlüsseln, Codekarten die dem Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Berufsausübung übergeben worden sind.

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von
Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von
fremden Schlüsseln bzw. Codekarten (auch General-/Hauptschlüssel für
eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des
Versicherten befunden haben.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung bzw. Neu-
programmierung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüber-
gehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis
zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlüssels/der Codekarte festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines
Verlustes von Schlüsseln/Codekarten (z. B. wegen Einbruchs).

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln und Codekarten zu beweg-
lichen Sachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Sachschaden- bzw.
Pauschalversicherungssumme je Versicherungsfall 50.000,00 EUR, be-
grenzt auf 100.000,00 EUR für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres.

12. Leitungsschäden

Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.7 AHB die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle,
Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder
Oberleitungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.

13. Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.7 AHB die gesetzliche Haft-
pflicht aus Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder
berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sa-
chen entstanden sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn diese Schäden

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers an diesen Sachen entstanden sind;

- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen
zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt
hat,

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen)
bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der

- Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur
Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken be-
finden, befunden haben oder die von ihm übernommen wurden;

- Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern durch/oder
beim Be- und Entladen.

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vereinbarten Sachscha-
den- bzw. Pauschalversicherungssumme je Versicherungsfall 50.000,00
EUR begrenzt auf 100.000,00 EUR für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres, sofern sich aus dem Antrag/Angebot oder Deckungs-
auftrag keine andere Versicherungssumme ergibt.

14. Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.7 AHB die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen und
Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz,
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt gem. Ziff. 7.7 AHB die
Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern.

15. Ansprüche mitversicherter Personen untereinander

Eingeschlossen sind in teilweiser Abänderung der Ziff. 7.4 (3) AHB auch
Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander wegen
Sachschäden.

Ersetzt werden Sachschäden, sofern diese mehr als 50,00 EUR je Versi-
cherungsfall betragen.

Kein Ersatz wird geleistet für Geld, Wertpapiere (einschl. Sparbücher),
Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und
andere Wertsachen.

16. Fehlen von vereinbarten Eigenschaften

Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens
von vereinbarten Eigenschaften.

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziff. 1. und 7.3 AHB -
auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetz-
lichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer
Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse,
Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat,
dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

17. Forum-Shopping-Klausel
(Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht wer-
den)

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

17.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

17.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

17.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusam-
menhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des franzö-
sischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

17.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von Ziff.
6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.
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Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind;

17.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA auch US-Territorien und Kanada
geltend gemacht werden, gilt:
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden: 10 %,
mindestens 5.000,00 EUR, höchstens 25.000,00 EUR. Kosten gelten als
Schadenersatzleistungen.

17.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

E. Umwelt-Haftpflicht-Basisversicherung
Versicherungsschutz wird - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB - wegen
Schäden durch Umwelteinwirkungen gewährt. Es gelten die Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haft-
pflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs-
und Berufs-Haftpflichtversicherung (Umwelt-Haftpflicht-Basisversiche-
rung).

Mitversichert sind Schäden durch Umwelteinwirkungen, die von Fettab-
scheidern ausgehen. Fettabscheider gelten nicht als Abwasseranlagen
i. S. v. 2.4. der Umwelt-Haftpflicht-Basisversicherung (Abwasseran-
lagen- und Einwirkungsrisiko).

F. Nachhaftung
Bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses durch Produktions-
und/oder Betriebseinstellung oder Änderung der Rechtsform, nicht aus
anderen Gründen (insbesondere nicht bei Kündigung des Vertragsver-
hältnisses durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer) gilt
folgende Vereinbarung:

Versicherungsschutz wird im Umfang des Vertrages für die Dauer von 3
Jahren nach Vertragsaufhebung für Versicherungsfälle geboten, die nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses entstehen, soweit diese Versiche-
rungsfälle aus vor Beendigung des Vertragsverhältnisses ausgeführten
Lieferungen von Erzeugnissen oder Arbeiten resultieren.

Voraussetzung der Eintrittspflicht des Versicherers ist jedoch, dass die
Haftpflichtversicherung mindestens 5 Beitragsjahre bestanden hat.

Für die Umwelt-Haftpflicht-Basisversicherung hat Ziff. 8 der Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haft-
pflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs-
und Berufs-Haftpflichtversicherung (Umwelt-Haftpflicht-Basisversiche-
rung) Gültigkeit.
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